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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §209a Abs2

BAO §295 Abs1

BAO §302 Abs1

VwRallg

Rechtssatz

Gemäß § 295 Abs. 1 BAO ist ein Bescheid, der von einem Feststellungsbescheid abzuleiten ist, ohne Rücksicht darauf,

ob die Rechtskraft eingetreten ist, im Fall der nachträglichen Änderung, Aufhebung oder Erlassung des

Feststellungsbescheides von Amts wegen durch einen neuen Bescheid zu ersetzen. Ist der abgeleitete Bescheid ein

Abgabenbescheid, so ist seine Änderung § 302 Abs. 1 BAO zufolge - sofern nicht der Ausnahmefall des § 209a Abs. 2

BAO vorliegt - nur bis zum Ablauf der Verjährungsfrist zulässig.
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